Versammlungsrecht, Straf- und Bußgeldvorschriften     (Stand: 01.11.98/M7c)








Der Inhalt der nachfolgenden Paragraphen ist stark verkürzt wiedergegeben, es sollte unbedingt der Gesetzestext nachgelesen werden, insbesondere beim Strafgesetzbuch gibt es noch zahlreiche weitere Paragraphen von Bedeutung.





Straftaten (Freiheits- und Geldstrafen) im VersammlG


§ 21 (Stören einer Versammlung, in der Absicht sie zu vereiteln): bis zu drei Jahre oder Geldstrafe


§ 22 (Widerstand und Angriff gegen die Versammlungsleitung): bis zu einem Jahr oder Geldstrafe


§ 23 (Aufforderung zur Teilnahme an untersagten öffentlichen Versammlungen): bis zu einem Jahr oder Geldstrafe


§ 24 (Verwendung bewaffneter Ordner): bis zu einem Jahr oder Geldstrafe


§ 25 (Abweichende Durchführung von Veranstaltungen): bis zu 6 Monaten oder 180 Tagessätzen


§ 26 (Durchführen einer verbotenen oder nichtangemeldeten Veranstaltung): bis zu einem Jahr oder Geldstrafe


§ 27 (Unerlaubte Führung von Waffen, Schutzgegenständen und Vermummung): bis zu einem Jahr oder Geldstrafe


§ 28 (Verstöße gegen das Uniformverbot): bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe





Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder) im VersammlG


§ 29 Abs. 1 Nr. 1 (Teilnahme an einer verbotenen Veranstaltung): 					bis 1.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 1a (Mitführen von Gegenständen zur Vermummung): 				bis 1.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 2 (Nichtentfernen trotz Auflösung der Versammlung): 				bis 1.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 3 (Nichteinhalten einer Auflage als Teilnehmer): 					bis 1.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 4 (Stören einer Versammlung trotz wiederholter Ermahnung): 	bis 1.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 5 (Nichtentfernen nach Ausschluß aus Versammlung): 			bis 1.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 6 (Falsche oder keine Angabe zur Ordneranzahl):					bis 5.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 7 (Verw. einer größeren Anzahl von Ordnern als genehmigt):	bis 5.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 7 (Verwendung falsch gekennzeichneter Ordner):					bis 5.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 8 (Verweigerung der Anwesenheit ggü. Polizeibeamten):			bis 5.000 DM


§ 29 Abs. 1 Nr. 8 (Nichteinräumen angemessenen Platzes für Polizeibeamte):	bis 5.000 DM





Straftaten (Freiheits- und Geldstrafen) im Strafgesetzbuch


§ 111 StGB (Öffentliche Aufforderung zu Straftaten): richtet sich nach dem Strafmaß der Tat, zu der aufgefordert wird. Dieser Straftatbestand kann wirksam gegen politische Gegner eingesetzt werden, die z.B. zum Verhindern von Demonstrationen aufrufen (strafbar nach § 111 StGB iVm § 21 VersammlG).


§ 125 StGB (Landfriedensbruch, Begehung oder Androhung von Gewalttätigkeiten aus einer Menschenmenge heraus): bis zu drei Jahre oder Geldstrafe





Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder) im Ordnungswidrigkeitengesetz


§ 111 OWiG (Falschangabe oder Verweigerung der Personalien): bis zu 2.000 DM (bei fahrlässiger Begehung bis zu 1.000 DM). 


§ 113 OWiG (Anschließen an eine Ansammlung und Nichtentfernen, trotz dreimaliger Aufforderung): bis zu 2.000 DM (bei fahrlässiger Begehung bis zu 1.000 DM)


§ 116 OWiG (Öffentliche Aufforderung zur Begehung von Ordnungswidrigkeiten): die Höhe der Geldbuße bestimmt sich nach der Ordnungswidrigkeit, zu der aufgefordert wird.
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